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F.d.R. 

2. Die Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse des Stadtrates der Stadt Halle (Saale) ist 
entsprechend anzupassen 

3. Rechtsgeschäfte im Sinne des § 45 Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA mit Ausnahme von 
Schenkungen und Darlehen der Stadt Halle (Saale), soweit deren Vermögenswert über 
100.000,- Euro beträgt und 1.000.000,- Euro nicht übersteigt, 

(4) Der Finanzausschuss entscheidet abschließend über: 

3. Rechtsgeschäfte im Sinne des § 45 Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA, deren Vermögenswert 
100.000,- Euro nicht übersteigt, ... 

(1) Der Oberbürgermeister entscheidet abschließend über: 

§ 6 Zuständigkeit des Oberbürgermeisters und der beschließenden Ausschüsse 

1. Die Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) wird wie folgt geändert: 

Der Stadtrat beschließt: 

Beschluss: 

einstimmig zugestimmt Abstimmungsergebnis: 

Antrag der Fraktionen CDU/FDP, DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM zur Änderung 
der Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) sowie der 
Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse des Stadtrates der Stadt 
Halle (Saale) 
Vorlage: Vl/2017/03048 

zu 8.3 

aus der Niederschrift der 34. öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Stadtrates vom 30.08.2017: 

Auszug 

30.08.2017 Stadt Halle (Saale) 
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